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❙ 2021   Damalige Koalition beschließt rechtliche Liberalisierung von Cannabis

❙ 1.4.2024  CanG, KCanG und MedCanG treten in Kraft

❙ 14.5.2024  Gesetzentwurf der Koalition 6. Gesetz zur Änderung des StVG

❙ 6.6.2024  Bundestag beschließt Änderung StVG

❙ 5.7.2024  Bundesrat stimmt zu

❙ 16.8.2024  Bundespräsident fertigt aus

❙ 19.8.2024  Auftrag an BGBl. zur Verkündung

❙ 21.8.2024  Verkündung im BGBl. Teil I Nr. 266

❙ 22.8.2024  Inkrafttreten seit 0 Uhr

Wie die neuen Tatbestände des § 24a 

StVG entstanden sind …
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• Das Cannabisgesetz (CanG), das Konsumcannabisgesetz 
(KCanG) und das Medizinalcannabisgesetz (MedCanG) wurden 
auf jahrzehntelangen Druck der Cannabislobby und der Parteien 
Bündnis 90/Die GRÜNEN, Die LINKE, FDP und SPD geschaffen.

• Aktuell gibt es laut Suchtbericht in D geschätzte 4,5 Mio. 
gelegentliche und regelmäßige Konsumenten von Cannabis.

• Die Konsumenten wollen Cannabis konsumieren und trotzdem 
Auto fahren.

• Der bis 204 geltende analytische Grenzwert von 1 ng THC/ml Blut 
wollte zu alledem nicht mehr passen.

• Eine Rechtsänderung musste im Verkehrsrecht geschaffen 
werden.
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Die „ausgebootete“ Grenzwertkommission
Die bereits seit mehr als 20 Jahren bestehende und 
ehemals zum Zweck des Bestimmens von analytischen 
Drogengrenzwerten im Blut von Kraftfahrzeugführern 
vom Bundesverkehrsministerium eingesetzte 
Grenzwertkommission (Toxikologen, Rechts- und 
Verkehrsmediziner) konnte sich nicht auf eine Anhebung 
des bestehenden Grenzwertes für THC einigen, weil ihrer 
Ansicht nach die eindeutige Evidenz fehlte.
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Die Mitglieder der „Grenzwertkommission“
• Prof. Dr. Volker Auwärter (GTFCh)
• Prof. Dr. Thomas Daldrup (DGRM)
• Prof. Dr. Matthias Graw (DGRM)
• Prof. Dr. Benno Hartung (DGRM)
• Dr. Anja Knoche (BASt)
• Prof. Dr. Frank Mußhoff (DGVM)
• PD Dr. Frank T. Peters (GTFCh)
• Prof. Dr. Gisela Skopp (DGVM)
• Prof. Dr. Annette Thierauf-Emberger (DGVM)
• Prof. Dr. Stefan Tönnes (GTFCh; Vorsitzender der 

Grenzwertkommission)



VS – Nur für den Dienstgebrauch7  |  Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)  |  Prof. Dr. jur. Dieter Müller (Studienbereich Verkehrswissenschaften)

Die neue „Expertenkommission“
Aufgrund dieser wissenschaftlichen Pattsituation setzte der 
damalige Bundesverkehrsminister Dr. Wissing eine neue 
Kommission ein, die er als „unabhängig“ bezeichnete und die 
mit vom BMDV ausgewählten „Experten“ besetzt wurde.
Aus der bestehenden Grenzwertkommission war Prof. Tönnes, 
der derzeitige Vorsitzende der Grenzwertkommission, in der 
neuen Kommission beratend tätig. Er hatte bereits vor 
Einsetzen der neuen Kommission öffentlich eine Anhebung des 
Grenzwertes auf den nun festgelegten Wert empfohlen.
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Die neue „Expertenkommission“
• Prof. Dr. med. Backmund (Internist)

• Prof. Böllinger (Strafrechtler)

• Dr. med. Cabanis (Suchtmediziner)

• Dr. med. Grotenhermen (AG Cannabis in der Medizin)

• PD Dr. Iwersen-Bergmann (Toxikologin)

• Prof. Dr. Ramaekers (Psychopharmakologe)

• Seidel (Polizeibeamter)
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Quelle: Btag Drucks. 20/11370, S. 8
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Verkehrsordnungswidrigkeitenrecht
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§ 24a 0,5 Promille-Grenze, 

Tetrahydrocannabinol-Grenzwert

(1a) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 

oder fahrlässig im Straßenverkehr ein 

Kraftfahrzeug führt, obwohl er 3,5 ng/ml oder 

mehr Tetrahydrocannabinol im Blutserum hat.
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§ 24a Abs. 1a StVG

Objektiver Tatbestand
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Obj. TB

Straßen-
verkehr

Kfz Führen
Mind. 3,5 ng 

THC/ml 
Blutserum
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❙ Festgestellt werden muss eine Konzentration, die es entsprechend dem 
Charakter der Vorschrift als eines abstrakten Gefährdungsdelikts als 
möglich erscheinen lässt, dass der untersuchte Kraftfahrzeugführer am 
Straßenverkehr teilgenommen hat, obwohl seine Fahrtüchtigkeit 
eingeschränkt war. Das wird in der Wissenschaft zum Teil erst bei 
Konzentrationen von über 1 ng/ml angenommen. 

BVerfG, Beschl. v. 21.12.2004 – 1 BvR 2652/03, juris

Leitentscheidung des BVerfG

zu § 24a StVG
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❙ Das nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vom 
Normgeber zu Recht verfolgte Ziel, Risiken für die Sicherheit des 
Straßenverkehrs durch Cannabiskonsum unter Beachtung des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes so weit wie möglich auszuschließen, ist 
auch für die Bestimmung des im Rahmen der Nr. 9.2.2 Anlage 4 
maßgeblichen THC-Grenzwertes von Bedeutung. Abzustellen ist daher 
darauf, ab welchem THC-Wert eine cannabisbedingte Beeinträchtigung der 
Fahrtüchtigkeit möglich ist oder - negativ formuliert - nicht mehr 
ausgeschlossen werden kann; insoweit handelt es sich um einen 
„Risikogrenzwert“. Diese Grenze sieht das Berufungsgericht bei einem im 
Blutserum gemessenen THC-Wert von 1 ng/ml als erreicht an.

BVerwG, Urteil vom 23. Oktober 2014 – 3 C 3/13, Rn. 37, juris

Leitentscheidung des BVerwG

zum THC-Grenzwert des § 24a StVG
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Wie lange sollte ein Konsument von 

Cannabis ungefähr warten, bis er als 

Fahrzeugführer am Straßenverkehr 

teilnimmt?
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Quelle: Deutsche Gesellschaft für Verkehrsmedizin (DGVM) & Deutsche Gesellschaft für Verkehrspsychologie (DGVP), Empfehlungen einer Wartezeit nach Konsum von Cannabis vor 
Verkehrsteilnahme, in der Zeitschrift Blutalkohol 61/2024, S. 378-379
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Nach ständiger Rechtsprechung handelt fahrlässig, wer in zeitlicher Nähe zum 

Fahrtantritt Cannabis konsumiert hat und dennoch ein Kraftfahrzeug im 

Straßenverkehr führt, ohne sich bewusst zu machen, dass das Rauschmittel noch 

nicht vollständig unter den analytischen Grenzwert von 1,0 ng/ml abgebaut ist.

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen, Beschluss vom 18. Juni 2014 – 1 

SsBs 51/13, Rn. 24, juris

Subjektiver Tatbestand
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Der Tatrichter ist in Fällen, in denen die Fahrt mit dem Kraftfahrzeug nicht im zeitlichen 

Zusammenhang mit einem vorangegangenen Cannabiskonsum erfolgt, aus 

Rechtsgründen nicht gehindert, beim Fehlen gegenläufiger Beweisanzeichen aus der 

Feststellung einer den analytischen Grenzwert erreichenden THC-Konzentration im 

Blut auf ein objektiv und subjektiv sorgfaltswidriges Verhalten im Sinne des § 24a 

Abs. 2 und 3 StVG zu schließen.

BGH, Beschluss vom 14. Februar 2017 – 4 StR 422/15, BGHSt 62, 42-49

Subjektiver Tatbestand
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Sanktionen
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§ 17 OWiG – Höhe der Geldbuße

(3) Grundlage für die Zumessung der Geldbuße sind die Bedeutung 

der Ordnungswidrigkeit und der Vorwurf, der den Täter trifft. Auch 

die wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters kommen in Betracht; bei 

geringfügigen Ordnungswidrigkeiten bleiben sie jedoch in der Regel 

unberücksichtigt.
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Bedeutung Vorwurf

Vorsatz

Leichtfertigkeit

Vorbelastungen

Uneinsichtigkeit

Bußgeldhöhe

Schaden

Gefahr

Formalverstoß
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❙ Frau Meyer bringt ihre siebenjährige Tochter mit dem Auto zur 

Schule. Sie gerät in eine Verkehrskontrolle der VPI Leipzig. Die 

Beamten stellen Konsumanzeichen fest, die auf den Konsum 

von Cannabis hindeuten. Nach einem positiven DrugWipe-

Schnelltest mit Reaktion auf Cannabis ergibt die nachfolgende 

Blutanalyse das Ergebnis von 4,7 ng/ml THC im Blutserum.

❙ Wie ist der Fall zu entscheiden?

Falldarstellung
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❙ Das gem. § 24a Abs. 1a StVG fällige Bußgeld lautet:

❙ Nr. 242 Bkat, 500 Euro

❙ Es kann gem. § 17 Abs. 3 OWiG erhöht werden auf z. B. 1.000 Euro, weil 

durch den Transport eines Kindes und dessen abstrakte Gefährdung 

durch eine berauschte Fahrerin der Tatvorwurf deutlich schwerer wiegt. Es 

handelt sich daher nicht mehr um „gewöhnliche Tatumstände“ gem. § 1 

Abs. 2 Satz 2 BKatV, sodass die Geldbuße erhöht werden kann.

Entscheidung
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§ 24a 0,5 Promille-Grenze, Tetrahydrocannabinol-

Grenzwert

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

unter der Wirkung eines in der Anlage zu dieser Vorschrift 

genannten berauschenden Mittels im Straßenverkehr ein 

Kraftfahrzeug führt. Eine solche Wirkung liegt vor, wenn eine in 

dieser Anlage genannte Substanz im Blutserum nachgewiesen 

wird.
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§ 24a Abs. 2 StVG

Objektiver Tatbestand
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Obj. TB

Straßen-
verkehr

Kfz Führen
Unter der 
Wirkung
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• Im Gegensatz zu Abs. 1a verbleibt es 
bei Taten gem. Abs. 2 bei der 
Beweisführung durch analytische 
Grenzwerte.

• Der Gesetzgeber hat dadurch die 
frühere interne Systematik des § 24a 
StVG durchbrochen.

• Ein Gesetzgeber darf das, wenn er nicht 
vom BVerfG daran gehindert wird. 
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Sanktionen
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§ 24a 0,5 Promille-Grenze, Tetrahydrocannabinol-
Grenzwert

(2a) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
eine in Absatz 1a genannte Handlung begeht und 

1. ein alkoholisches Getränk zu sich nimmt oder

2. die Fahrt antritt, obwohl er unter der Wirkung eines 
alkoholischen Getränks steht.
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§ 24a Abs. 2a StVG

Objektiver Tatbestand
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❙ Eine Wirkung i.S.d. § 24c Abs. 1 2. Alt. StVG kann erst 
ab einer Blutalkoholkonzentration von 0,2 ‰ oder einer 
Atemalkoholkonzentration von 0,1 mg/L angenommen 
werden.

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 18. April 2016 – IV-3 RBs 36/16, 3 RBs 
36/16, juris
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§ 24a Abs. 2a StVG

Objektiver Tatbestand
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Obj. TB

Straßen-
verkehr

Kfz Führen
Mind. 3,5 ng 

THC/ml 
Blutserum

Alkoholbeeinflussung 
wie bei§ 24c StVG 

(0,2 Promille BAK oder 
0,1 mg/l AAK)
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❙ Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gebietet es nicht, die Fahreignung 
eines Mischkonsumenten nur dann zu verneinen, wenn mit Sicherheit 
zu erwarten ist, dass er früher oder später unter Einwirkung von 
Rauschmitteln ein Fahrzeug führt, also die Trennungsbereitschaft 
aufgeben wird. Vielmehr rechtfertigt angesichts des 
Gefährdungspotenzials schon der Umstand, dass ein solcher 
Mischkonsum die Aufgabe der Trennungsbereitschaft möglich 
erscheinen lässt, die Annahme fehlender Fahreignung.

BVerwG, Urteil vom 23. Oktober 2014 – 3 C 3/13, Rn. 35, juris)

Leitentscheidung des BVerwG

zum Mischkonsum
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Sanktionen
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§ 24a 0,5 Promille-Grenze, 
Tetrahydrocannabinol-Grenzwert

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen der 
Absätze 1, 1a und 2 Satz 1 mit einer Geldbuße bis 
zu dreitausend Euro und in den Fällen des Absatzes 
2a mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro 
geahndet werden.

46  |  Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)  |  Prof. Dr. jur. Dieter Müller (Studienbereich Verkehrswissenschaften)



VS – Nur für den Dienstgebrauch47  |  16. Mai 2025  | Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)  |  Name des Präsentators

nachzulesen
S. 92 ff., 140, 

154 ff.
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Arzneimittelprivileg
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§ 24a 0,5 Promille-Grenze, Tetrahydrocannabinol-
Grenzwert

(4) Die Absätze 1a, 2 Satz 1 und Absatz 2a sind nicht 
anzuwenden, wenn eine dort oder in der Anlage zu dieser 
Vorschrift genannte Substanz aus der bestimmungsgemäßen 
Einnahme eines für einen konkreten Krankheitsfall 
verschriebenen Arzneimittels herrührt.

Arzneimittelprivileg
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Wird ein in der Anlage zu § 24a StVG genanntes berauschendes Mittel als 
ein für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenes Arzneimittel
bestimmungsgemäß eingenommen, beruht die Einnahme auf einer ärztlichen 
Verordnung und wird das Arzneimittel nicht missbräuchlich oder überdosiert 
verwendet, ist auch die fahrlässige Verwirklichung des Tatbestandes des § 
24a Abs. 2 Satz 1 StVG ausgeschlossen.

OLG Zweibrücken, Beschluss vom 22. August 2023 – 1 ORbs 2 SsBs 
22/23, juris

Arzneimittelprivileg
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❙ Konkreter Krankheitsfall,

❙ ärztliche Verordnung (Untersuchung),

❙ verschriebenes Arzneimittel,

❙ bestimmungsgemäß eingenommen,

❙ nicht missbräuchlich oder 

❙ nicht überdosiert verwendet.

Arzneimittelprivileg
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Wie werde ich zu einem 

Alibi-Cannabispatienten?
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https://www.doktorabc.com/de/allgemeine-medizin/medizinisches-cannabis/behandlungen
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Hasan Igde, Berlin, Deutschland

Dr. med. (Portugal) Salomé Apitz, Porto, Portugal

Dr. med. Roland Michael Ruiken, Hafslundsoy, Norwegen

Dr. med. (Kroatien) Viktor Simunovic, Zagreb, Kroatien

Ärzte
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❙ § 24c StVG – Alkohol- und Cannabisverbot für Fahranfänger 
und Fahranfängerinnen

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig in der 
Probezeit nach § 2a oder vor Vollendung des 21. Lebensjahres 
als Führer eines Kraftfahrzeugs im Straßenverkehr 

1. ein alkoholisches Getränk oder die Substanz 
Tetrahydrocannabinol zu sich nimmt oder

2. die Fahrt antritt, obwohl er unter der Wirkung eines alkoholischen 
Getränks oder der Substanz Tetrahydrocannabinol steht. …
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Quelle: Btag Drucks. 20/11370, S. 8
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§ 24c Abs. 1 StVG

Objektiver Tatbestand

58  |  Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)  |  Prof. Dr. jur. Dieter Müller (Studienbereich Verkehrswissenschaften)

Obj. TB

Straßen-
verkehr

Kfz Führen
Mind. 1 ng 

THC/ml 
Blutserum

Alkoholbeeinflussung

0,2 Promille BAK oder 
0,1 mg/l AAK
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• Im Gegensatz zu § 24a Abs. 1a StVG 
verbleibt es bei Taten gem. § 24c 
StVG bei der Beweisführung durch 
den früheren analytischen Grenzwert 
für THC.

• Der Gesetzgeber hat dadurch keine 
einheitliche Systematik der §§ 24a, 
24c StVG geschaffen.
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Sanktionen
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❙ Verdachtsgewinnung/Belehrung, nun öfter inkl. Angebot AAK

❙ Anordnung Blutentnahme mit Untersuchungsauftrag entw. nur 
and. ber. Mittel oder plus Alk.

❙ Anzeige zur Bußgeldbehörde

❙ Parallele Mitteilung des Sachverhalts inkl. Analyseergebnis an die 
Fahrerlaubnisbehörde gem. § 2 Abs. 12 StVG

Praktisches Abarbeiten 

Owi gem. §§ 24a, 24c StVG
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Wird ein Beschuldigter im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten, ohne dass 
zuvor ein Fahrfehler festgestellt werden konnte, so begründet eine freiwillige 
Mitwirkung an neurologisch-physiologischen Test zur Überprüfung seiner 
Fahrtüchtigkeit in der Annahme, sich auf diese Weise sowohl be- als auch 
entlasten zu können, jedenfalls dann keine verbotene Einflussnahme auf den 
Willen im Sinne des § 136a Abs. 1 StPO, wenn anhand der gesamten 
Fallumstände die Möglichkeit der Abstandnahme von einem 
Ordnungswidrigkeitenverfahren bestand.

OLG Celle, Beschluss vom 30. November 2017 – 1 Ss 61/17, juris

Praktisches Abarbeiten 

SFT
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Fahreignungsrecht
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❙ Durch die Liberalisierung des Anbaus und Konsums von Cannabis 
musste auch das Fahreignungsrecht liberalisiert werden.

❙ Der bisher obligatorische Verlust der Fahreignung bei 
regelmäßigem Konsum von Cannabis entfällt.

❙ Die laut BVerwG verpflichtende MPU bei gelegentlichem Konsum 
von Cannabis und einer Drogenfahrt unter 3,5 ng THC/ml 
Blutserum entfällt.

Änderungen im Fahreignungsrecht
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❙ § 13a FeV – Klärung von Eignungszweifeln bei Cannabisproblematik

❙ Zur Vorbereitung von Entscheidungen über die Erteilung oder Verlängerung der Fahrerlaubnis oder über 
die Anordnung von Beschränkungen oder Auflagen ordnet die Fahrerlaubnisbehörde an, dass

❙ 1. ein ärztliches Gutachten (§ 11 Absatz 2 Satz 3) beizubringen ist, wenn Tatsachen die Annahme von 
Cannabisabhängigkeit begründen, oder

❙ 2. ein medizinisch-psychologisches Gutachten beizubringen ist, wenn

❙ a) nach dem ärztlichen Gutachten zwar keine Cannabisabhängigkeit, jedoch Anzeichen für 
Cannabismissbrauch vorliegen oder sonst Tatsachen die Annahme von Cannabismissbrauch begründen,

❙ b) wiederholt Zuwiderhandlungen im Straßenverkehr unter Cannabiseinfluss begangen wurden,

❙ c) die Fahrerlaubnis aus einem der unter den Buchstaben a und b genannten Gründen entzogen war 
oder

❙ d) sonst zu klären ist, ob Cannabismissbrauch oder Cannabisabhängigkeit nicht mehr besteht.

❙ Im Falle des Satzes 1 Nummer 2 Buchstabe b sind Zuwiderhandlungen, die ausschließlich gegen § 24c 
des Straßenverkehrsgesetzes begangen worden sind, nicht zu berücksichtigen.
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Verkehrsstraftaten
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❙ Treten Beweisanzeichen für Fahrunsicherheit auf, 

verbleibt es beim Straftatverdacht gem. §§ 315c 

Abs. 1 Nr. 1a, 316 StGB.

❙ Die Liberalisierung von Cannabis ändert daran 

nichts.

Keine Änderungen im Verkehrsstrafrecht
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Anders als bei Alkoholfahrten ergibt sich für eine Verurteilung 
wegen einer Straftat nach § 316 StGB in Abgrenzung zu § 
24a Abs. 2 StVG der Nachweis der Fahruntüchtigkeit nicht 
allein schon aus einem positiven Blutwirkstoffbefund 
hinsichtlich Betäubungsmittelkonsums, vielmehr bedarf es 
regelmäßig weiterer aussagekräftiger Beweisanzeichen.

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, Beschluss 
vom 19. Februar 2018 – 2 Rev 8/18, juris

Keine absolute Fahrunsicherheit bei BtM
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Herzlichen Dank!
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❙ 2. Auflage Köln 
2024

❙ 461 Seiten
ISBN: 978-3-7812-
2137-6
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Literaturtipp
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Literaturtipp
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Website mit zahlreichen Fachaufsätzen im 
kostenfreien Download 

https://www.ivvbautzen.de/medien/aufsätze/

Informationsquellen
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Dienstlich: 

Prof. Dr. jur. Dieter Müller

Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Leiter Studienbereich Verkehrswissenschaften

Friedensstraße 120

02929 Rothenburg/Oberlausitz

Mail:

Dieter.Mueller@polizei.sachsen.de

Informationsquellen
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